
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 
für Erzeugnisse und Leistungen der Firma 
ppm Messtechnik, Gartenweg 1a, 85614 Kirchseeon,  
Inh. Horst König 
 
I. Umfang der Lieferungen oder Leistungen 
1. Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen sind die beiderseitigen schrift-

lichen Erklärungen maßgebend. Ist ein Vertrag geschlossen worden, ohne dass 
solche beiderseitigen Erklärungen vorliegen, so ist entweder die schriftliche Auf-
tragsbestätigung des Lieferers oder Leistenden (im Folgenden: Lieferer), falls 
eine solche nicht erfolgt ist, der schriftliche Auftrag des Bestellers maßgebend. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als 
der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen ausdrücklich schrift-
lich zugestimmt hat. 

2. Schutzvorrichtungen werden insoweit mitgeliefert, als dies gesetzlich vorge-
schrieben oder ausdrücklich vereinbart ist. 

3. Für alle Lieferungen oder Leistungen gelten die Vorschriften des Verbandes 
Deutscher Elektrotechniker, soweit sie für die Sicherheit der Lieferungen oder 
Leistungen in Betracht kommen. Abweichungen sind zulässig, soweit die gleiche 
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. 

4. An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der 
Lieferer Eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt 
vor; sie dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich 
gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen 
sind, wenn der Auftrag dem Anbieter nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüg-
lich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des 
Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, de-
nen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen oder Leistungen übertragen hat. 

5. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich bestätigt sind. 
 
II. Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung und Versand zuzüglich 

der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
2. Die Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 
3. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten 

und rechtskräftig festgestellt sind. 
 
III. Eigentumsvorbehalt 
1. Die Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen 

und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller (Vor-
behaltsware). 

2. Der Besteller ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der Vorbehalts-
ware verpflichtet. 

3. Eine Verarbeitung oder Umbildung nimmt der Besteller für den Lieferer vor, ohne 
dass diesem daraus Verpflichtungen entstehen. Verbindet, vermischt, vermengt 
oder verarbeitet der Besteller die Vorbehaltsware mit anderen Waren, so steht 
dem Lieferer an der daraus hervorgehenden Ware Miteigentum anteilsmäßig zu. 
Der Wert seines Miteigentums richtet sich nach dem Verhältnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Verkaufswert der aus der Verbindung, Vermi-
schung, Vermengung oder Verarbeitung hervorgegangenen Ware, welche in-
soweit als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt. 

4. Eine Veräußerung der Vorbehaltsware ist im ordnungsgemäßen Geschäftsver-
kehr zulässig, sofern der Besteller den verlängerten Eigentumsvorbehalt des 
Lieferers gemäß Ziffer 5 sicherstellt. Anderweitige Verfügungen, insbesondere 
Verpfändungen und Sicherheitsübereignungen der Vorbehaltsware sind nicht 
gestattet. 

5. Sämtliche dem Besteller hinsichtlich der Vorbehaltsware aus der Weiterveräuße-
rung oder aus sonstigen Rechtsgründen zustehenden Forderungen tritt er hier-
mit im Voraus in voller Höhe an den Lieferer ab. Im Fall von Miteigentum erfasst 
die Abtretung nur den dem Miteigentum des Lieferers nach Ziffer 3 entsprechen-
den Forderungsanteil. 

6. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen nur im ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehr und nur widerruflich ermächtigt. Auf Verlan-
gen des Lieferers hat er dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. 

7. Die Ermächtigung des Bestellers zur Verfügung über die Vorbehaltsware sowie 
zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung, Vermengung, ferner zur Einziehung 
der abgetretenen Forderungen erlischt bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedin-
gungen, unberechtigten Verfügungen, bei einer wesentlichen Verschlechterung 
der Vermögenslage des Bestellers, bei Wechsel- und Scheckprotesten und 
wenn gegen den Besteller ein Insolvenzverfahren beantragt wird. In diesen Fäl-
len ist der Lieferer berechtigt, die Vorbehaltsware ohne Nachfristsetzung oder 
Rücktrittserklärung in Besitz zu nehmen, zu diesem Zweck den Betrieb des Be-
stellers zu betreten, zweckdienliche Auskünfte zu verlangen sowie notwendige 
Einsicht in seine Bücher zu nehmen. 

8. Übersteigt der Wert der dem Lieferer gegebenen Sicherheiten seine Forderun-
gen insgesamt um mehr als 20%, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestel-
lers verpflichtet, die überschießenden Sicherheiten nach seiner Wahl frei-
zugeben. 

9. Bevorstehende oder vollzogene Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf 
die abgetretenen Forderungen hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich mit-
zuteilen. 

 
 
IV. Frist für Lieferungen oder Leistungen 
1. Hinsichtlich der Frist für Lieferungen oder Leistungen sind die beiderseitigen 

schriftlichen Erklärungen maßgebend. Artikel I, 1, Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Einhaltung der Frist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu 
liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, die rechtzei-
tige Klarstellung und Genehmigung von Plänen, die Einhaltung der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen voraus. 

2. Die Frist gilt als eingehalten: 
a) Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn die betriebsbereite 

Sendung innerhalb der vereinbarten Liefer- oder Leistungsfrist zum Ver-
sand gebracht oder abgeholt worden ist. Falls die Ablieferung sich aus 
Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, verzögert, so gilt die Frist als 
eingehalten bei Meldung der Versandbereitschaft innerhalb der verein-
barten Frist 

b) Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage durch vom Lieferer beauf-
tragte Dritte, sobald diese innerhalb der vereinbarten Frist erfolgt ist. 

3. Ist die Nichteinhaltung der Frist für Lieferungen oder Leistungen nachweislich auf 
Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Aussperrung oder den Eintritt unvorher-
sehbarer Hindernisse zurückzuführen, so wird die Frist angemessen verlängert. 
Bei Nichteinhaltung der Frist aus anderen als den in Ziffer 3, Satz 1 genannten 
Gründen kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm aus der Ver-
spätung Schaden erwachsen ist – eine Verzugsentschädigung ab der 5. Woche 

nach dem vereinbarten Liefertermin für jede vollendete Woche der Verspätung 
von 0,5%, bis zur Höhe von im ganzen 5% vom Werte desjenigen Teiles der 
Lieferungen oder Leistungen verlangen, der wegen nicht rechtzeitiger Fertig-
stellung einzelner dazugehöriger Gegenstände nicht in zweckdienlichen Betrieb 
genommen werden konnte. Der Besteller kann die Zahlung der Verzugsentschä-
digung auch dann verlangen, wenn die in Ziffer 3, Satz 1 genannten Umstände 
erst nach verschuldeter Überschreitung der ursprünglich vereinbarten Frist ein-
treten. Entschädigungsansprüche des Bestellers die über die in Satz 2 genannte 
Grenze in Höhe von 5% hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Lieferung 
auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
zwingend gehaftet wird. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlo-
sem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt. 

4. Wird der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert, so 
kann, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, Lagergeld 
in Höhe von 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat dem 
Besteller berechnet werden; Das Lagergeld wird auf 5% begrenzt, es sei denn, 
dass höhere Kosten nachgewiesen werden können. 

5. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer 
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung 
vom Vertrag zurücktritt oder auf der Lieferung besteht. 

 
V. Gefahrübergang 
Die Gefahr geht auf den Besteller über, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart 
ist: 
1. Bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn die betriebsbereite Sendung 

zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Die Verpackung erfolgt mit 
bester Sorgfalt. Der Versand erfolgt nach bestem Ermessen des Lieferers. Auf 
Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Sendung vom Lieferer gegen die üb-
lichen Transportrisiken versichert. 

2. Bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen 
Betrieb; soweit ein Probebetrieb vereinbart ist, nach einwandfreiem Probebe-
trieb, vorausgesetzt wird dabei, dass der Probebetrieb bzw. die Übernahme in 
eigenen Betrieb unverzüglich an die betriebsbereite Aufstellung oder Montage 
anschließt. Nimmt der Besteller das Angebot eines Probebetriebs oder der 
Übernahme in eigenen Betrieb nicht an, so geht nach Ablauf von 14 Tagen nach 
diesem Angebot die Gefahr für die Zeit der Verzögerung auf den Besteller über. 

3. Wenn der Versand, die Zustellung oder der Beginn oder die Durchführung der 
Aufstellung oder Montage auf Wunsch des Bestellers oder aus von ihm zu ver-
tretenden Gründen verzögert wird, so geht die Gefahr für die Zeit der Verzöge-
rung auf den Besteller über. 

 
VI. Aufstellung und Montage 
Für jede Art von Aufstellung oder Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich ver-
einbart ist, folgende Bestimmungen: 
1. Der Besteller hat auf seine Kosten dafür zu sorgen, dass vor Beginn der Aufstel-

lung oder Montage die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Lieferteile 
sich an Ort und Stelle befinden und alle notwendigen Vorarbeiten vor Beginn des 
Aufbaus soweit fortgeschritten sind, dass die Aufstellung oder Montage sofort 
nach Ankunft der Aufsteller oder des Montagepersonals begonnen und ohne 
Unterbrechung durchgeführt werden kann. 

2. Bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Geräteteile, Apparaturen, Mate-
rialen, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschließ-
bare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufent-
haltsräume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im 
Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Mon-
tagepersonals auf der Montagestelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum 
Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde. 

3. Für Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände 
der Montagestelle erforderlich sind, ist Sorge zu tragen. 

4. Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch Umstände 
ohne Verschulden des Lieferers (Gläubigerverzug), so hat der Besteller in an-
gemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und weiter erforderliche Reisen 
der Aufsteller oder des Montagepersonals zu tragen. 

5. Den Aufstellern oder dem Montagepersonal ist vom Besteller die Arbeitszeit 
nach bestem Wissen zu bescheinigen. Der Besteller ist ferner verpflichtet, den 
Aufstellern oder dem Montagepersonal eine schriftliche Bescheinigung über die 
Beendigung der Aufstellung oder Montage unverzüglich auszuhändigen. 

6. Der Lieferer haftet nicht für die Arbeiten seiner Aufsteller oder seines 
Montagepersonals und sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit die Arbeiten nicht 
mit der Lieferung und der Aufstellung oder Montage zusammenhängen oder so-
weit dieselben vom Besteller veranlasst sind. 

7. Falls der Lieferer die Aufstellung oder Montage gegen Einzelberechnung über-
nommen hat, vergütet der Besteller dem Lieferer die bei Auftragserteilung ver-
einbarten Verrechnungssätze für Arbeitszeit und Zuschläge für Mehr-, Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit, für Arbeiten unter erschwerten Umständen sowie für 
Planung und Überwachung. Ferner werden folgende Kosten gesondert vergütet: 
Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkzeugs und des persönli-
chen Gepäcks sowie die Auslösung für Arbeitszeit, Ruhe- und Feiertage. 

8. Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie 
der Besteller innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so 
gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die 
Lieferung – gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten Testphase – in 
Gebrauch genommen worden ist. 

 
VII. Entgegennahme 
1. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Anstände aufwei-

sen, vom Besteller entgegenzunehmen. 
2. Teillieferungen sind zulässig 
 



VIII. Haftung für Mängel 
Für Gewährleistung und sonstige Haftung wegen Lieferungs- oder Leistungsmängeln 
einschließlich von Falschlieferungen oder -leistungen gelten die im Folgenden 
angeführten Regelungen. Diese gelten auch dann, wenn die Vertragsleistung des 
Lieferers die Montage oder Inbetriebnahme umfasst oder wenn es sich um einen 
selbständigen Reparaturauftrag oder sonstige werkvertraglichen Leistungen handelt. 
1. Der Lieferer leistet Gewähr entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Bei 

Eigenschaftszusicherungen haftet der Lieferer für die Richtigkeit und 
Genauigkeit der Messergebnisse nur - wenn die gelieferte Ware 
vorschriftsmäßig installiert wurde und - soweit die chemische Zusammensetzung 
sowie die physikalischen Eigenschaften der Probe innerhalb der vom Käufer in 
seinem Auftrag genannten Spezifikationen liegen.  

2. Sollte die vom Lieferer gelieferte Ware die zugesicherten Eigenschaften nicht 
besitzen, so kann der Lieferer die Ware nach seiner Wahl nachbessern, 
modifizieren, ersetzen oder zurücknehmen und dem Käufer den Kaufpreis 
erstatten. Die Feststellung solcher Mängel muss dem Lieferer unverzüglich 
schriftlich gemeldet werden. 

3. Der Lieferer haftet nicht für den Ausfall der Ware oder für das Abweichen der 
Messergebnisse, wenn die Ware am Prozessstrom des Käufers anders reagiert 
als bei vorausgegangenen Labormessungen und/oder wie im Auftrag des 
Käufers spezifiziert. Allgemeine Änderungen der Konstruktion oder Ausführung 
vor Lieferung der Ware, die dem technischen Fortschritt dienen, berechtigen zu 
keiner Beanstandung. 

4. Zur Mängelbeseitigung hat der Besteller dem Lieferer die nach billigem Ermes-
sen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so ist 
der Lieferer von der Mängelhaftung befreit. 

5. Das Recht des Bestellers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt 
in allen Fällen vom Zeitpunkt der Rüge an in 12 Monaten. Wird innerhalb dieser 
Frist keine Einigung erzielt, so können Lieferer und Besteller eine Verlängerung 
dieser Verjährungsfrist vereinbaren. 

6. Im Übrigen haftet der Lieferer wie folgt: 
a) Eine Gewährleistung erfolgt nur soweit die Ware infolge eines vor dem 

Gefahrenübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen 
fehlerhafter Bauart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung 
unbrauchbar oder deren Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt wird.  

b) Die Gewährleistungsdauer beträgt 12 Monate ab Gefahrenübergang. Die 
Geltendmachung von Gewährleistungs- oder sonstigen Ansprüchen ist 
ohne Einfluss auf Zahlungspflichten und -fristen.   

c) Erkannte Mängel sind innerhalb von 8 Tagen an den Lieferer schriftlich zu 
melden. Bei verspäteter Anzeige verfallen die Gewährleistungsansprüche.   

d) Die Zurücksendung der Ware zur Nachbesserung muss vom Besteller 
vorher mit dem Lieferer vereinbart werden, so dass der Lieferer dem 
Besteller die erforderlichen Pack- und Versandhinweise geben kann. Alle 
während der Gewährleistungsfrist ersetzten schadhaften Teile oder 
Baugruppen gehen in das Eigentum des Lieferers über. 

e) Die unbeschränkte Gewährleistungszusage erstreckt sich nur auf Teile, 
die vom Lieferer selbst gefertigt werden. Im Falle fremdgefertigter Teile 
beschränkt sich die Gewährleistung auf die Garantie des Herstellers.   

f) Eigenmächtige Veränderungen oder Reparaturen durch den Besteller 
oder durch einen Dritten schließen Gewährleistungsansprüche aus. Dies 
gilt insbesondere für Schäden durch Verschmutzungen und Zerstörungen 
der optischen Komponenten, Dichtungen, Kunststoffteile, Heizelemente, 
Isolationen, Batterien usw., ohne Rücksicht auf Betriebsdauer. Ebenfalls 
ausgeschlossen sind Schäden, die durch außergewöhnliche 
Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, fehlerhafte Baulichkeiten 
sowie physikalische oder chemische Einflüsse hervorgerufen wurden, für 
die der Lieferer nicht verantwortlich ist oder die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses nicht voraussehbar waren.   

g) Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur 
Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden kann der Besteller nach 
Vereinbarung mit dem Lieferer den Mangel auf seine Kosten beseitigen. 
Diese Kosten ersetzt der Lieferer in soweit, als sie dem Lieferer bei 
Vornahme der Nachbesserung selbst entstanden wären.  

h) Die Kalibrierung von Gasanalysatoren/-Monitoren etc. wird unter Laborbe-
dingungen vorgenommen und zertifiziert. Eine Haftung für die Genauigkeit 
einer Kalibrierung unter Betriebsbedingungen kann nicht übernommen 
werden, da die Geräteanzeige und –Funktion beeinflusst werden kann 
von etwaigen verdeckten Transportschäden, Einflüssen der 
Probenahmevorrichtung(en), Betriebsbedingungen der Geräte, z.B. 
Betrieb außerhalb der Spezifikation und der Funktion der steuernden 
Anlagen. Das korrekte Zusammenwirken aller beteiligten Anlagenteile 
kann nur durch vom Gesetzgeber zugelassene Messstellen vor Ort fest-
gestellt werden. 

9. Bei Beratungen haftet der Lieferer nur, wenn dafür ein besonderes Entgelt 
schriftlich vereinbart wurde.  

10. Der Ablauf der Gewährleistungsfrist wird für die Zeit der Betriebsunterbrechung 
gehemmt, die infolge der Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Ersatzleistung 
eintritt. Dies gilt nur für die Teile der Anlage, die wegen der Unterbrechung nicht 
betrieben werden können. 

 
IX. Allgemeine Haftungsbegrenzung  
1. Die Haftung des Lieferers richtet sich nach den im vorstehenden Abschnitt VIII 

getroffenen Vereinbarungen.  
2. Der Lieferer haftet nicht für Schäden am Liefergegenstand, die durch 

Naturereignisse, Feuer, normale Abnutzung, ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, Bedienung, Installation 
oder Inbetriebnahme entstehen. In diesen Fällen haftet der Lieferer auch nicht 
für Folgeschäden.  

3. Der Lieferer haftet auch nicht für Folgeschäden jeglicher Art, wenn durch 
Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit des Lieferers oder einem seiner 
Erfüllungsgehilfen ein Schaden an der Ware verursacht wurde.  

4. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen schuldhafter Verletzung 
vertraglicher Pflichten sind nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens 
des Lieferers oder einem seiner Erfüllungsgehilfen gegeben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rech tsmängel 
1. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich 

im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten 
Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der 
Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß ge-
nutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der 
Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der in Art. VIII Nr. 5 bestimmten Frist 
wie folgt: 
a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffen-

den Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass 
das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer 
nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Besteller die 
gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu. 

b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach 
Art. XI. 

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, so-
weit der Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten An-
sprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht aner-
kennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhand-
lungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung 
aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er 
verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstel-
lung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverlet-
zung zu vertreten hat. 

3. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die 
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine 
vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Liefe-
rer gelieferten Produkten eingesetzt wird. 

4. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr. 1 a) geregelten 
Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des Art. VII Nr. 2, 3 und 
12 entsprechend. 

5. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Art. VIII ent-
sprechend. 

6. Weitergehende oder andere als die in diesem Art. IX geregelten Ansprüche des 
Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines 
Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

 
XI. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung 
1. Wird dem Lieferer oder Besteller die ihm obliegende Lieferung oder Leistung 

unmöglich, so gelten die allgemeinen Rechtsgrundsätze mit 
der folgenden Maßgabe: 
Ist die Unmöglichkeit auf Verschulden des Lieferers zurückzuführen, so ist der 
Besteller berechtigt, Schadenersatz zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der 
Schadenersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes desjenigen Teils der 
Lieferung oder Leistung, welcher wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdien-
lichen Betrieb genommen werden kann. Schadenersatzansprüche des Bestel-
lers, die über die genannte Grenze in Höhe von 10% hinausgehen, sind ausge-
schlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder groben Fahrläs-
sigkeit zwingend gehaftet wird. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Ver-
trag bleibt unberührt. 

2. Sofern unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von V. , Ziffer 3, Satz 1, die wirt-
schaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung oder Leistung erheblich ver-
ändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag 
angemessen angepasst, soweit dies Treu und Glauben entspricht. Soweit dies 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag 
zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er 
dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller 
mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlän-
gerung der Lieferzeit vereinbart war. 

 
XII. Gerichtsstand 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann ist, bei allen aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der 
Sitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Bestellers 
zu klagen. 

2. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deut-
sches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). 

 
XIII. Verbindlichkeit des Vertrags 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumut-
bare Härte für eine Partei darstellen würde. 
 
 


